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Bad Segeberg, den 14.06.2005 

 
Kreisentwicklungskonzept des Kreises Segeberg      
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
am 01. 04. 2004 hat der Kreistag Segeberg beschlossen, dass für den Kreis Se-
geberg ein Kreisentwicklungskonzept aufgestellt werden soll. Nach § 14 der No-
velle des Landesplanungsgesetzes sollen auf Kreisebene Entwicklungskonzepte 
alle wesentlichen raumordnungs- und strukturpolitischen Aspekte der Kreisent-
wicklung vereinen und die gemeinsamen Interessen, Leitvorstellungen und 
Handlungsansätze des Kreises und seiner Gemeinden formulieren. Das Kreis-
entwicklungskonzept löst den Kreisentwicklungsplan ab als freiwilliges Instru-
ment, die in Abgrenzung zu den klassischen hoheitlichen Maßnahmen auch als 
„weiche“ Instrumente bezeichnet werden.  
 
Die Struktur des KEK beinhaltet den Rechtlichen Rahmen, die Einbindung des 
Kreises in  die Metropolregion Hamburg, die Bevölkerungsentwicklung des Krei-
ses 2004 bis 2020, Schwerpunkte, Leitbilder, Zukunftsfelder des Kreises, der 
Städte und Gemeinden, Entwicklungsziele für die Zentralen Orte und Nahberei-
che. Es folgen Ziele und Indikatoren für die  Schwerpunkte „Arbeiten und Produ-
zieren, „Zusammen Leben“ und „Das Land Nutzen“.   Ein Indikatorenkatalog, 
der die Kreisentwicklung messbar machen soll, schließt sich an. Den Rahmen-
bedingungen für die Wirtschaft im Kreis Segeberg ist ein eigenes Kapitel ge-
widmet. Es gründet sich in seinen wesentlichen Teilen auf eine Expertise der In-
dustrie- und Handelskammer zu Lübeck. Abschließend sind die im Planungszeit-
raum gemeldeten und bekannten Projekte aus den Städten, Ämtern und Ge-
meinden, dem Wegezweckverband der Gemeinden des Kreises Segeberg sowie 
die Projekte des Kreises Segeberg zusammengestellt und näher beschrieben 
worden.    
 
 
 

  Segeberg Kreis 
Der Landrat 
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Der Entwurf des Kreisentwicklungskonzeptes ist unter www.Kreis-
Segeberg.de/Verwaltung/Kreisentwicklung in das Internet gestellt worden 
und dient als Grundlage für das nunmehr eingeleitete Beteiligungsverfahren. Am 
13.06.2005 ist seitens des Planungsausschusses des Kreises Segeberg festge-
legt worden, dass die Städte, Ämter und Gemeinden nunmehr Gelegenheit er-
halten sollen, die vorliegende Fassung des KEK zu prüfen und ihre Stellungnah-
me dazu abzugeben. Damit die Beschlussfassung über das KEK für den am 
29.08.2005 terminierten Planungs- und Umweltausschusses sichergestellt ist, 
bitte ich um Ihre Stellungnahme zum KEK bis zum 12.08.2005, möglichst per 
email an klaus.westphal@kreis-segeberg.de. 
 
 
 
Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und verbleibe 
 
mit freundlichen Grüßen             
 


